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Das eidgenossische Recht
im Glarner konfessionellen Landhandel
von 1680/83

Von Emil F. J. Miiller

Die nachreformatorische konfessionelle Rechtsentwicklung in
Glarus ' ist wissenschaftlich von hohem Interesse. Hier gelangte als
einzigem freiem und selbstindigem Ort in der Eidgenossenschaft der
Grundsatz der personlichen Glaubensfreiheit schon in der ersten
Halfte des 16. Jahrhunderts zur vollen Anerkennung. Dariiber hin-
aus vermochte die katholische Minderheit ihre konfessionelle Sonder-
existenz in einem eigenarticen System rechtlicher Sicherungen zu
verankern. Die Kultusiibung war ihr in einem bestimmten Umfange
ermoglicht und materiell sichergestellt. Das &ffentliche Recht in
Glarus, wie dieses in den sechs seit 1532 geschlossenen konfessionel-
len Landesvertrigen seinen Niederschlag fand, brachte ein Paritits-
system zur Ausbildung, welches aus der katholischen Minderheit
auch ein politisches Corpus mit weitgehendem FEigenleben machte.
In den groBen konfessionellen Landstreitigkeiten von 1680/83 wurde
sogar »nach dem Exempel von Appenzell« eine territoriale Trennung
unter den Konfessionen angestrebt.

Diese Ausstattung der katholischen Minderheit in Glarus mit
weitgehenden politischen Eigenrechten ist die Folge der drei Re-
ligionsznsagen, welche die Glarrer Landsgemecinde den V inneren
Orten in den Jahren 1526 bis 1528 erteilt hat. Jene verbrieften
Zusagen des Verbleibens beim alten Glauben stellen nach ihrer
staatsrechtlichen Bedeutung einen Verzicht der Glarner Landsge-
meinde auf ihr souverdnes Jus reformandi zu Gunsten der V Orte
dar 2. Diese erhielten damit die Moglichkeit zu bestimmender Ein-

! Vgl. dazu vorldufig: Blumer, Staats- und Rechtsgeschichte der schweiz.
Demokratien II, 28 ff. — Ich habe das Material zu einer Rechts-
geschichte der Konfessionen in Glarus gesammelt.

* Vgl. meine Untersuchung iiber das Simultaneum an der Kirche in
Glarus (1945) p. 9f.
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fluBnahme auf die konfessionelle Rechtsentwicklung in Glarus, was
sie in der Folge konsequent zum Ausbau der Stellung der katholischen
Minderheit niitzten. Spiter ist dann freilich das BewulBtsein der
rechtlichen Bindung von Glarus an die V Orte verblaBlt. Das fiir das
Zeitalter des Barock charakteristische Bestreben nach vollem Aus-
bau der Souveranitit der Orte in inneren Religionssachen und nach
Herstellung der konfessionellen Paritdt auf dem Gebiete der eidge-
nossischen Politik erfallte auch die evangelische Mehrheit in Glarus.
Damit wurde dieser die alte konfessionspolitische Abhangigkeit von
den katholischen Orten immer unertriglicher und es auch diesen
selbst immer schwieriger, die richtige Form fiir die Durchsetzung
ihrer konfessionellen Rechte gegeniiber Glarus zu finden. Im kon-
fessionellen Landhandel von 1680/83 ist aus diesen Gegensitzlichkei-
ten heraus ein merkwiirdiger Konflikt iiber die Anwendung des eid-
genossischen Rechts- und Schiedsgerichtsverfahrens erwachsen.
Als namlich die Parteien in Glarus die 1679 neu ausgebrochenen
konfessionellen Streitigkeiten nicht unter sich zu vergleichen ver-
mochten, riefen die Katholiken im Mai 1679 auf Grund der alten
Bindungen die Hilfe der katholischen Orte an. Der Handel ver-
schmolz in der Folge rasch mit dem groflen Kampfe um die Durch-
setzung voller Paritat der konfessionell getrennten Orte auf eidge-
nossischem Gebiete. Im 1. Villmerger Kriege war es den evangelischen
Orten nicht gelungen, dieses Ziel zu erreichen. Ob der Glarner Streit
durch Mehrheitsentscheid der Tagsatzung oder im Schiedsgerichts-
verfahren durch gleiche Sdtze zu lésen sei, bildete seit 1680 einen
Kernpunkt der eidgendssischen Politik, und die im Glarnergeschaft
handelnden Parteien waren durchaus von der Ueberzeugung erfiillt,
sdal} die Differenz des Richters von viel mehr Importanz als die
Causa selbst« 3 sei. Die Auseinandersetzungen dariiber wurden nicht
nur mit Leidenschaft — es schien einen Augenblick lang, als ob es
darob schon 1681 zum Ausbruch des 2. Villmerger Krieges kime —,
sondern auch mit juristischer Griindlichkeit gefiihrt. Alle wesentlichen
Akten davon sind erhalten *. Deswegen bildet dieser Glarner Land-

3 Eidg. Abschiede VI/II, 1 (= EA) p. 7.

% Sie finden sich im Landesarchiv Glarus, Staatsarchiv Luzern (A 50
a—c¢ = »Glarner Geschift de anno 1680/87), Ziirich (A. 247) und
Schwyz (Fasz. 540).

Besonders beachtlich sind die juristischen Gutachten, die iiber die
Streitfrage eingeholt wurden.

Die katholischen Orte stiitzten sich auf zwei Arbeiten:
1. Die Abhandlung eines unbekannten Verfassers >Rationes affirma-
tivae pro pluralitate suffragiorum seu votorum in Causa Glaronensi
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handel auch ein interessantes Belegstiick fiir die Geschichte des eid-
genossischen Rechts- und Schiedsgerichtsverfahrens ®, in welchem die
innere Problematik, die sich bei der Anwendung des alten eidgenéssi-
schen Rechtes im Zeitalter des Barock auf konfessionelle Streitig-
keiten auftat, anschaulich in Erscheinung tritt.

1. Der Streit um den Richter

Es ist auffillig und fiir die ganze Frage auch charakteristisch,
wie vorsichtig der Streit um den Richter von beiden Parteien ge-

fithrt wurde.

ex parte Orthodoxie Helvetiae contra Acatholices Helvetos, asserentes
paritatem votorum.« Wie sich aus inneren Griinden ergibt — Schwie-
rigkeiten bei der Wahl des Obmannes im Schiedsgerichtsverfahren —
handelt es sich hier um das Gutachten, welches den Beratungen der
Konferenz der VII kath. Orte vom 15./16. Dezember 1681 in Luzern zu
Grunde lag (EA p. 25).

2. »Reflexion iiber die Frag, ob die zwiischen beiderseits Religions-
genossen zu Glarus obschwebende Streitigkeiten von gleichen Siétzen
oder aber von denen l6bl. Orten der Eidgenossenschaft selbst sollen
ausgetragen werden«< (Luzern A. 50a). Verfasser ist der damalige
Tuzerner Unterschreiber J.-C. Balthasar (1652--1703).

Die evangelischen Orte holten Gutachten bei den Basler Professoren

Peter Megerlin (t 1686) und Nikolaus Passavant (1625—95) ein, die
allerdings erst am 30. Mai 1683 abgeliefert wurden (Ziirich A. 247/6).
1. Mit der Frage der Anwendbarkeit des Stanser Verkommnisses auf
den vorliegenden Fall befaBt sich sowohl Megerlin (l. c. Fol. 113), als
auch Passavant (Fol. 115).
2. Eine ausfiihrliche Abhandlung von Megerlin (Fol. 114) sucht zu be-
weisen, daB das im Frieden von 1648 niedergelegte Reichsrecht in ana-
loger Weise auch auf das Verhiltnis zwischen den kath. und evang.
Stdnden in der Eidgenossenschaft anzuwenden sei.

Die Basler Dissertation von 4. Pfister, Konzilien der Basler Juristen-
fakultdt (1929) befaBt sich nicht mit der ffentlich-rechtlichen Gutach-
tertdtigkeit der Basler Hochschule, wofiir der vorliegende Handel einen
Beleg bildet.

® Wie schon Blumer II. 79 feststellt. — An einschligiger allgemeiner Li-
teratur sei vor allem auf E. Usteri, Das o6ff.-rechtl. Schiedsgericht i. d.
schweiz. Eidgenossenschaft des 13.—15. Jahrhunderts (Diss. Ziirich 1925)
verwiesen. Dazu J. C. Bluntschli, Geschichte des schweiz. Bundesrechtes
I (1875), J. Schollenberger, Das Bundesstaatsrecht der Schweiz (1902),
H. Weber, Die Hiilfsverpflichtungen der X1II Orte (Jahrb. fiir Schwei-
zer Geschichte, 17. Bd. 1892). J. Meyer, Geschichte des Schweiz. Bundes-
rechtes 1 (1878). — Neutralitdt und Vermittlung innerhalb der Eid-
genossenschaft von Amiet, Schib, Schlipfer, Stoecklin, mit Einfiihrung
von D. Lasserre, Aarau 1946.
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Grundsitzlich standen die Positionen von Anfang an fest, und
es wurde nie davon abgewichen. Als die Katholiken in Glarus im
Mai 1679 die Hilfe der katholischen Orte und die Evangelischen
im Dezember jene ihrer Religionsverwandten anriefen ®, schlug Lu-
zern Erledigung durch simtliche Orte vor, wogegen Ziirich Ueber-
weisung an die vier konfessionellen Vororte forderte’. In Glarus
wollten die Katholiken aber den Streit nicht vor einer gleichen An-
zahl Richter anhidngig machen, und die Evangelischen hielten immer
starr an der These fest, daBl die XII Orte das Geschaft niemals ent-
scheiden konnten @,

Die angerufenen eidgenossischen Orte waren sich zweifellos der
ganzen Problematik des Falles bewuB3t. Man vermied es deshalb an-
fanglich nicht nur, in den Auseinandersetzungen von den notigen-
falls anzuwendenden Rechtsmitteln Meldung zu tun. Die katholischen
wie die evangelischen Konferenzen und dann die badische Jahr-
rechnungstagsatzung vom 30. Juni 1680 verwiesen darum auch die
Parteien in Glarus an die Giitigkeit ®. »Die eidgenossische Wichtig-
keit des Geschiifts« 1° lieB es als geraten erscheinen, sich an das alt-
bewiihrte Giitigkeitsverfahren zu halten, das allen eidgendssischen
Rechtshdandeln vorauszugehen hatte *. Die Staatsraison — das wurde
schon zu Beginn des Handels offenbar — suchte einem Entscheid
in der kaum losbaren Grundsatzfrage auszuweichen.

Im Herbst 1680 fand in Glarus eine erste Vermittlung unter den
Parteien selbst statt. Als sie scheiterte, verlangten Ziirich und Luzern
einen neuen Versuch **>. Den Winter iiber laborierten Landeshaupt-
mann Streiff fiir die Evangelischen und Pannerherr Peter Tschudi
fiir die Katholiken an einem Vergleichsprojekt . Aber es zeigte sich
immer deutlicher, daB viel schwerer als die Sache selber der Streit
tiber die Manier sei, nach welcher entschieden werden solle: ob durch
gleiche Siatze oder durch das Mehr. Zur Jahrrechnungstagsatzung
vom Sommer 1681 wollten die Katholiken ihre Gesandten nicht eher

® Glarus. Kath. Ratsbuch 1679 15. Mai. E. A. VI/I, 1 1100 und 1111/2.

7 Glarus. Kath. Archiv, Beilage zum Originalabschied vom 23./24. Mai
1680.

8 Kath. Glarus an Luzern, 1680 4. Juni (Luzern A. 50a). Ev. Glarus an
Ziirich 1680 9./19. September (Ziirich A. 247/5, fol. 284).

* E. A 1112, +112, 1182,

10 Dije VII kath. Orte an Ziirich 1680, 23. Mai (Ziirich A. 247/5 fol. 285.

11 Usteri 283.

122 Ziirich an Kath. Glarus 1680 11./21. September. Luzern an Kath.
Glarus 1680, 30. September (Glarus, Kath. Archiv C IIl a 1).

13 Glarus, Ev. Ratsbuch 1681, 21. Februar. E. A. p. 3.
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reiten lassen, als bis der Bescheid kdame, der Handel gelange vor
gemeiner Session zur Behandlung **. Tatsichlich erwies sich dann
in Baden die Frage »wer der Richter sein solle« als das grolle Ob-
stakel. Es wurde darum auf den 8. Dezember iiber diese Frage eine
eigene Session angesagt *°.

In der Zwischenzeit legte Luzern den Katholiken nochmals giit-
liche Beilegung im Lande selbst nahe. Im Hinblick auf die politischen
Schwierigkeiten wurde eindringlich dem diplomatischen Auswege
das Wort geredet: es wire gut — heillt es in der Zuschrift vom
26. September 1681 —, wenn die eidgenossischen Orte sich moglichst
wenig mit dem Handel zu befassen hédtten, da man beobachten konne,
wie die evangelischen Orte sich heftig bemiihen, aus der Sache ein
gemeines Wesen zu machen und sie in groBle Weitlaufigkeit zu ziehen.
Am 3. Oktober richteten die katholischen Orte ein offenes Mahn-
schreiben an Katholisch Glarus, nicht den ganzen Streit vor die un-
parteiischen Stinde zu bringen, da der Weg des unparteiischen
Rechtes nur langsam und nach vielen AnstoBen erledigt werden
konnte; es sei besser, wenn man in Glarus die Hauptsache unter
sich selbst vergleiche. Die gegenwirtige Konjunktur veranlasse dazu,
damit nicht aus Partikular-Mil3hellung eine schadliche Zwietracht
in der ganzen Eidgenossenschaft entstehe *°.

Der katholische Rat konnte dieser kategorischen Aufforderung
nicht ausweichen und trat auf neue Verhandlungen ein". Die Art,
wie die Katholiken in Glarus diese fiihrten !, beweist nun freilich,
daB auch sie iiber erhebliches diplomatisches Geschick in der hart-
nackigen Verfolgung ihrer politischen Ziele verfiigten. Sie hatten
keinen Glauben an den Erfolg der Giitigkeitsverhandlungen im
Lande und waren iiberzeugt, dal} die Evangelischen ihrerseits nur
darauf eintraten, um die angesetzte eidgenossische Tagsatzung zur
Entscheidung der Grundsatzfrage zu verzogern »bis ein giinstigerer
Wind in ihre Segel wehe« **. Aber man gewinnt durchaus den Ein-
druck, dal} auch die katholische Verhandlungstaktik darauf einge-
stellt war, bei den katholischen Orten »giinstigen Wind« fiir die
eigene Sache zu machen.

1 Glarus, kath. Ratsbuch 1681, 16./26. Juni.

% E A7

16 Glarus, Kath. Archiv C IITa 2.

17 Kath. Ratsbuch 1681, 27. September.

18 Mit der Fiihrung des Landhandels in seiner ersten Phase waren Land-
ammann Balthasar Miiller, Landammann Daniel Bussi und Landvogt
Gallati beauftragt (Glarus, Kath. Ratsbuch 1680, 16. Juni).

¥ Kath. Glarus an Schwyz, 17./27. September (Schwyz, Fasz. 540).
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Das Vergleichsprojekt, welches aus den wieder aufgenommenen
Verhandlungen zwischen Landeshauptmann Streiff und Pannerherr
Tschudi hervorging und am 12. Dezember 1681 nach Luzern iiber-
sandt wurde *°, enthielt namlich auffallenderweise auch eine Abrede
iiber das Verfahren bei kiinftigen Religionsstreitigkeiten im Lande.
Um sich nicht mehr weiter in groBe Kosten zu stiirzen, werde man
bei neuen Handeln einen Vergleich im Lande selbst suchen, keine
Neuerungen vornehmen, sondern beim unparteiischen Recht zu glei-
chen Sitzen, wie von alters her 2!, verbleiben. Aber dieses scheinbare
katholische Entgegenkommen war wohl nur Verhandlungstaktik.
Denn wéhrend die Evangelischen schon am 29. November die Ab-
lehnung dieses Vergleichsprojektes durch die Katholiken nach Zii-
rich melden konnten — in Glarus selber stellten sich die Katholiken
auf den Standpunkt, den Zusatz betr. Erledigung kiinftiger Streitig-
keiten durch gleiche Satze gegeniiber den katholischen Orten nicht
verantworten zu konnen — und wiahrend die Katholiken selber das
Scheitern der Verhandlungen Ziirich mitteilten 22, wurde das neue
Vergleichsprojekt am 12. Dezember von Katholisch Glarus mit der
Bitte um Rat betr. Annahme Luzern unterbreitet. Die katholische
Taktik bestand also offenbar darin, gegeniiber ihren Glaubensver-
wandten in der inneren Schweiz den Eindruck zu erwecken, im han-
gigen Glarnerhandel werde infolge mangelnder Unterstiitzung durch
die katholischen Orte ein Hauptpunkt der katholischen Politik — die
Frage der Anwendung gleicher Sdtze in Religionsstreitigkeiten — in
einer dem katholischen Interesse abtriaglichen Weise Erledigung finden.

Dieses Ziel wurde vollkommen erreicht. Der drohende Verlust der
»Majorac« erregte in der Innerschweiz eine sich bis zu Kriegsriistungen
steigernde Aufregung. Schwyz, das aus geopolitischen Griinden an
der Erhaltung der katholischen Minderheit in Glarus am meisten
interessiert war 2* und darum in den konfessionellen Glarnerhandeln

20 Glarus, Kath. Archiv C III B 4. Auch Luzern A 50 a.

# Sowohl die Landesvertrige von 1564, 1623 wie 1638 waren im Schieds-
gerichtsverfahren zustandegekommen (Blumer II, 39, 46 und 49). Mit
der schidrferen Ausprigung der konf. Trennung auf staatsrechtlichem
Gebiete und dem volligen Aufgehen der Religionshoheit in den Souve-
ranitdtsbegriff waren dem Schiedsgerichtsverfahren bzw. dem eidg.
Rechte mit der Zeit alle Streitigkeiten, die auf die Religion Bezug
hatten, entzogen worden (Usteri 224). Der Glarner Handel belegt diesen
RiickbildungsprozeB in einer fiir die schweizerische Verfassungs-
geschichte bemerkenswerten Weise.

2 Ziirich A. 247/5 fol. 302 und 301.

2 Vgl. dariber meine Studie: Die Landschaft als rechtbildender Faktor
in Schweiz. Rundschau 31 Bd. 1931, p. 152 ff.
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von jeher eine unnachgiebige Stellung eingenommen hatte, verwies
nun Luzern gegeniiber triumphierend darauf, wie der Friede von
1656 »trotz des damals deswegen verkiindeten Lobgesanges« der Sou-
veranitit und dem katholischen Glauben nachteilig sei, und dal} es
darum nun im Glarnerhandel gelte, »gegen die schadliche und un-
vertragliche Paritidt« das altgeiibte Mehrheitsrecht zu praktizieren **.
Es kam damals in den inneren katholischen Orten eine entschiedene
Volksstimmung auf, den Katholiken in Glarus zur Entscheidung ihres
Streites sdurch die Majora und nicht mit gleichen Satzenc ** alle
und notigenfalls kriegerische Hilfe zu leisten.

Tatsachlich war um die Wende von 1681 auf 1682 die Befiirchtung
allgemein, es konnte wegen dem Glarnerhandel zu einem neuen kon-
fessionellen Kriege kommen. In Ziirich lief eine ganze Reihe von
»Zeitungenc« iiber kriegerische Stimmung in der papistischen Nach-
barschaft ein *®. Zu Schwyz — so wollte man erfahren haben — sei
sogar beim Sonntagsgottesdienst zur Kriegsbereitschaft gemahnt
worden. Umgekehrt glaubte man in der Innerschweiz an einen ziir-
cherischen Aufmarsch an der Zuger und Schwyzer Grenze, und in
Rapperswil fiirchtete man einen plstzlichen Ueberfall. Auch in Gla-
rus, wo an verschiedenen Orten Wachen gegen die Katholiken auf-
gestellt waren, bereitete man alles fiir den Fall einer »Ruptur« vor,
und e¢s wurden Walirzeichen mit den Nachbarn in March, Gaster
und Uznach verabredet. Auf Maria Burg in Nafels wurde eine dem
P. Guardian des Kapuzinerklosters anvertraute Signalstation einge-
richtet, die mit dhnlichen Posten in Weesen und Oberurnen in Ver-
bindung stand *".

Diese Kriegsaufregung in Schwyz, Zug und Uri — so wurde nach
Ziirich gemeldet — beruhte auf dem weit verbreiteten Glauben der
katholischen Bevilkerung, sman habe sy um die Majora gebracht«.
Der ziircherische Hauptmann Marx Escher in Kappel stellte in einer
Kundschaft fest, daf} »die motivierte Houptstreitigkeit der Pluralitat
haiben, so diesmals das Houpt alles Misstrouwens ist« 2%, die Kriegs-

* Schwyz an Luzern, 1681, 29. November (Luzern A 50 a).

% Uri an Luzern 1681, 5. Dezember (ebenda).

8 Ziirich A 247/6 enthélt ein ganzes Faszikel solcher »Zeitungenc.

7 Kath. Glarus an Schwyz 1682, 12./22. Januar (Schwyz, Faszikel 540), —
Glarus, Kath. Ratsbuch 5./15. Januar 1682. — Auch die Evangelischen
richteten ein Hochwachtsystem iiber den Biltenerberg nach Ziirich ein
(vgl. G. J. Peter, Beitrag zur Geschichte des ziircherischen Wehrwesens
im 18. Jahrhundert. Diss. Ziirich 1907, p. 74).

* Briefe vom 1681, 1. Januar und 2. April an Ratssubstitut GoBweiler
(Ziirich A. 247/6).
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riistungen ausgelost habe. Das katholische Volk der Innerschweiz
fiirchtete, die evangelischen Orte konnten in diesem Glarnerhandel
die 1656 gefallene Entscheidung umzustiirzen suchen. Die Rechts-
frage, die der 1. Villmerger Krieg nicht entschieden und die nun
die glarnerischen Klagen neu aufgerollt hatten, war jene nach der
volligen Paritiat beider Bekenntnisse mit Bezug auf Angelegenheiten
des eidgenossischen Staatsrechtes. Nur wenn diese Voraussetzung
durchgesetzt war, konnte der Glarnerhandel iiberhaupt durch ein
Schiedsgericht zu gleichen Sitzen ausgetragen werden. Dieser ganze
Streit war so wie wenige geeignet, einen neuen Einbruch konfessio-
neller Leidenschaften in das Gebiet der Politik auszulosen und die
Volksstimmung fiir einen neuen konfessionellen Krieg zu schaffen.

Die katholische Oeffentlichkeit rechnete auch mit einer kraftigen
Hilfe des Papstes in einem moglicherweise bevorstehenden Kriege.
Doch es war niemand anders als der damalige Nuntius Cherofini,
welcher in seinen Depeschen nach Rom ** die diplomatische und die
psychologische Situation iiberaus zutreffend charakterisiert hat. Die
katholischen Orte wollten zwar — so urteilt er — des Vorteils der
Stimmenmehrheit nicht verlustig gehen, wiirden aber auch nichts
iiberstiirzen, so dal} an sich kein Krieg zu befiirchten sei. Es bestehe
jedoch die Moglichkeit, dal} ein uniiberlegter und gefahrlicher An-
griff aus dem Volke heraus erfolge. Da aber wegen dieser Volks-
aufregung beide Teile einen Krieg befiirchten, sei immer noch mit
einem Kompromil} zu rechnen und durch einen sachlichen Vergleich
im hidngigen Glarner Landhandel werde wohl der Grundsatzstreit
umgangen werden konnen.

In dieser Richtung entwickelte sich auch tatsachlich die Losung.
Unter dem Drucke der innerschweizerischen Volkserregung 2° hatte
zwar im Dezember 1681 — als es galt, die zur Entscheidung der

2 Cherofini an Kardinalstaatssekretir Cybo, Luzern 1682, 9. und 16.
Januar. (Nunziatura Svizzera 76, Kopien im Bundesarchiv.)

% Sie hielt bis zum Abschluf# des Vertrages von 1683 an und wurde von
Katholisch Glarus offenkundig geschiirt. Wiahrend der Johanni-Tag-
satzung 1683 wurde die sog. » Vierte Glarner Glaubenszusage von 1532«
als gedruckte Flugschrift verbreitet (ein Exemplar in Luzern A. 50a)
um fiir das Recht der katholischen Orte zum Eingreifen in den Glarner-
handel Propaganda zu machen. Bei dieser vierten Glarner Religions-
zusage von 1532 handelt es sich jedoch, wie ich nachgewiesen habe
(Zur Geschichte des Jus reformandi in Zeitschrift fiir schweiz. Kirchen-
geschichte 25/1931, p. 66 {f.) um eine Féalschung, die auf die Tagsatzungs-
verhandlungen vom Juli 1682 hin, als die endgiiltige Annahme des
Minneverfahrens bevorstand (unten p. 160) angefertigt worden war.
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Grundsatzfrage in Aussicht genommene Tagsatzung vorzubereiten —
auch bei der Obrigkeit in Luzern eine grundsitzlichere Betrachtungs-
weise die Oberhand gewonnen. Der evangelische Vorstol} — so meinte
man jetzt — bilde ein Glied in einem umfassenderen Plane, zu dessen
Verwirklichung der Glarnerhandel ausgeniitzt werden solle. Man
verfolge evangelischerseits ein groBles Ziel: »das was zuvor, da sie
bei den damaligen Kriegslaufen den giinstigen Luft in ihrem Segel
gehabt, vermittels des Vertrages von 1632 uff gewihnliche gemeine
Herrschaften und gewisse Hiandel uff die Paritit der Stimmen ver-
glichen worden, auch was das Friedensinstrument datum Martio 1656
nit ohne Ausnahme und Unterscheid in sich haltet, sie nun insgemein
und universaliter uff die gleiche Satz in allen Handlen zu erstrecken
understehn, welches das wie hoch gefihrlich sin wohl zu bedenken
sein wird«?*'. An der katholischen Konferenz der VII Orte vom 15./16.
Dezember 1681 in Luzern, zu der umfassende Vorbereitungen aus den
Archiven getroffen wurden ®2, stellte man die katholische Auffassung
in der Rechtsfrage schroff heraus **. Die Katholiken in Glarus trugen
das ihrige zur Hebung der nun giinstig gewordenen Stimmung bei.
In ihrem Rechtfertigungsschreiben auf die Vorhalte der katholischen
Orte 3* berichteten sie, wie die Evangelischen bei neuen Verhandlun-
gen im Lande hatten durchblicken lassen, daB8 in den eigentlichen
materiellen Streitpunkten wohl Vergleichsmittel zu finden wiéren
und man Moderation wiirde walten lassen, wenn es in der Frage der
gleichen Sdtze zum Nachgeben komme. Aber man habe steif daran
festgehalten, dal? es hierin nicht um eine Partikularsache gehe, son-
dern den ganzen katholischen Stand und dessen Konservation betreffe.

Da aber auch die evangelische Konferenz in Aarau vom 24./26.
Dezember 1681 2° auf dem grundsitzlich anderen Standpunkt un-
verriickbar beharrte, kam es an der zur Behandlung dieses Ge-
schiaftes schlieBlich auf den 18. Januar 1682 einberufenen Sonder-

3 Luzern an Schwyz, 1681, 6. Dezember (Schwyz A. 540).

32 Luzern forderte am 4. Dezember die V Orte auf, man moge aus dem
Gewahrsam sich um die guten und kréftigen Argumenta und Exempla
umsehen und diese zusammentragen, damit man gute Griinde fiir die
Handhabung des Geschiifts zu Nutz und Trost der Katholischen habe
(Schwyz A. 540). — Diese Aufforderung diirfte der Anla zum Ent-
stehen der oben Anmerkung 4 erwiihnten katholischen Rechtsgutachten
gewesen sein,

33 E. A. 24/25.

3 Kath. Glarus an alle kath. Orte 1681, 14./24. Dezember (Schwyz A.
540).

% E. A. 26/7.
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tagsatzung *®* zu keinem Entscheid in der Frage des zustandigen
Richters, sondern nur zu weitldufiger Darlegung der beidseitigen
Argumente. Diese sollen im Folgenden in einer zusammenfassenden
Uebersicht vorgefiihrt werden.

2. Die rechtliche und die politische Argumentation

Ein Entscheid iiber den zustdndigen Richter konnte nicht ge-
fallt werden, weil der vorhandene Ausgangspunkt der rechtlichen
Erorterungen fiir beide Teile ein unanfechtbarer war. Die hingige
Frage, ob Religionsstreitigkeiten nach Art des Glarnerhandels im
eidgenossischen Rechte durch Mehrheitsentscheid oder gleiche Sitze
zu richten seien, bildete noch ein Politicum, welches als solches vor-
gangig machtmaBig ausgetragen werden muBte.

Ziirich behauptete auf der entscheidenden Tagsatzung vom 18.
Januar 1682, es habe »keine Rechtshindel auftreiben konnen, zu
deren Entscheidung die Stimmenmehrheit in Anwendung gekommen
wire« ", In der Tat war es nicht Aufgabe der Tagsatzung, durch
Mehrheitsbeschliisse Streitigkeiten unter den Orten zu entscheiden *®,
wie dies im Glarnerhandel von katholischer Seite versucht wurde.
Wenn [reilich evangelischerscits fiir die Allgemeingiiltigkeit des Prin-
zips der gleichen Sidtze die Vertrage von 1632 *° und der 1. Villmerger
Landfriede angefiihrt wurden, so waren auch die dagegen vorge-
brachten Einwidnde durchschlagend *°: die gleichen Sdtze wurden da-
mals nicht allgemein, sondern 1632 nur fiir die Beurteilung streitiger
Religionssachen in den gemeinen Herrschaften des Thurgau und des
Rheintales und 1656 in diesem Sinne allgemein fiir die Untertanen-
gebiete angenommen, wihrend die eigene Souverdnitdt und hohe
Judicatur, besonders in Religionsfragen, jedem Orte gewahrt blieben.

Die eigentliche Rechtsfrage, die sich im vorliegenden Falle stellte,
war nicht Anwendbarkeit der Vertriage von 1632 oder 1656. Wie
auf der katholischen Konferenz vom 12. Januar 1682 in Luzern

7 E. A. 30. Bluntschli 404 {f.

8 Usteri 292, Weber 446.

% Ueber den unter dem Eindrucke des schwedischen Vorriickens gegen
die eidg. Grenzen zustande gekommenen Vertrag von 1632 betr. Gel-
tung der gleichen Sdtze im Thurgau und Rheintal vgl. L. R. von Salis,
Die Entwicklung der Kultusfreiheit in der Schweiz (1894) p. 41 ff. und
Meyer 1. 514.

1 E. A. 25. Meyer 514/5.
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richtig festgestellt wurde *!, betraf das »obschwebende Geschift«
vielmehr den Fall, »wo ein Ort in sich selbst streitig ist, Religion
und Souverdnitat in Frage liegen und die hohen mitobrigkeitlichen
Rechte des katholischen als des schwicheren Teiles Not leiden<. Nun
aber haben — so argumentierten die katholischen Orte auf der Kon-
ferenz vom 15./16. Dezember 1681 und am 18. Januar 1682 in Ba-
den ** —, wenn ein Ort in sich selbst streitig ist, die iibrigen Orte,
nicht aber gleiche Sitze, dariiber zu befinden, wer sich in einem sol-
chen Falle des Handels anzunehmen habe. Der 1. Artikel des Stanser
Verkommnisses lege den iibrigen Stinden die Pflicht auf, dem Be-
drangten nach erfolgter Anrufung Hilfe zu leisten. Ob die durch
ihre konfessionellen Landesvertrage geschiitzten Katholiken in Glarus
in ihren souverianen Religionsrechten bedrangt seien und wie man
ihnen helfen moge, das konne, weil es sich um einen souverdnen
Ort handle, nicht durch gleiche Sitze laut 1656er Vertrag, sondern
miisse durch die Orte selbst, denen die Pflicht zur Hilfeleistung ob-
liege, entschieden werden.

Nach der Auffassung der katholischen Orte iiber die staatsrecht-
liche Natur der vorliegenden Frage handelte es sich somit um die
Anwendung des Stanser Verkommnisses von 1481 auf einen durch
den Souveranitatsschutz des Friedens von 1656 beziiglich der religio-
sen Angelegenheiten und durch die besondere Rechtslage der Katho-
liken in Glarus bestimmten Fall.

Die von den evangelischen Orten beigezogenen Basler Rechts-
gelehrten bestritten in ihren Gutachten schon diesen Ausgangspunkt
der katholischen Argumentation: die Anwendbarkeit des Stanser
Verkommnisses auf den Glarner Streit. Sowohl Dr. N. Passavant
wie Dr. Megerlin meinten 3, da vom Stanser Verkommnis nur
Art. 1 in Frage komme, der sich auf Gewalthandlungen zwischen
zwei Orten beziehe. In Glarus aber werde das Recht angerufen, wes-
halb aus dem Stanser Vertrage gar keine Folgerungen beziiglich des
Rechtsstandes, welcher zudem in damals gleichzeitig abgeschlossenen
Vertrigen immer auf gleiche Sdtze gestellt gewesen sei, abgeleitet
werden diirften. Fiir den katholischen Gutachter Balthasar dagegen
lag im Glarnerhandel gar nicht ein Handel vor, wo ein Ort Recht
anrufe, sondern wo ein Ort in sich selbst sunter die sinen wider-

2 E. A. 28. Schollenberger 105.

2 E.A. 25 und 30.

1% Richtiger: diese Hilfsverpflichtung ist in Art. 2 des Stanser Verkomm-
nisses festgesetzt (Nabholz/Kldui, Quellenbuch zur Verfassungs-
geschichte der schweiz. Eidgenossenschaft p. 63).
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wirttige, allerdings der Religion wegen, sei. In diesem Gedanken-
gange wurde auf Art. 6 nicht auf Art. 1 des Vertrages von 1481 ab-
gestellt. Wenn ein Ort durch sich selbst genotigt oder ihm Schaden
zugefiigt werde, so sei es Pflicht der verbiindeten Orte, den Bundes-
genossen vor solcher Gewalt zu schiitzen. Sobald aber bundesgema (3e
Hilfeleistung eines souveranen Standes in Betracht komme, so kénne
kein Richter dariiber entscheiden, wie solches geschehen soll, sondern
das stehe allein dem Verpflichteten zu. Ist — wie in Glarus — ein
Ort betr. Religion und Hoheit in sich selbst zerfallen, so mul} nach
dieser Argumentation der Streit nicht durch gleiche Satze, sondern
kraft des Bundes von 1481 durch die Gesamtheit der verbiindeten
Orte selbst entschieden werden.

Wie schon die durchaus gegensiitzlichen Auslegungsmoglichkeiten
darauf hinweisen, war aus dem Stanser Verkommnis keine Norm
fiir die Bestimmung des zustindigen Richters abzuleiten. Die Re-
gelung von 1481 erfaBte eben keineswegs die nunmehrige Sachlage,
wo verschieden gestaltete Souverdnititsanspriiche beziiglich der
Religion Streitpunkt unter den Orten und innerhalb eines Ortes
waren. Fiir diesen Tatbestand, wie er im Glarnerhandel vorlag, muBite
eine Entscheidungsnorm erst noch gefunden werden. Ein solches
Auffinden einer Entscheidungsnorm aber war — eben weil Souvera-
nitdtsanspriiche Streitgegenstand waren — in eminenter Weise ein
Politicum und darum griffen alle Erorterungen, sobald auf die kon-
kreten Verhaltnisse des Handels eingegangen wurde, vom rechtlichen
auf das politische Gebiet iiber.

Fiir die katholischen Orte war der eigentliche Kern des Streit-
handels in der Rechtslage der Katholiken in Glarus gegeben, die es
zu verteidigen galt. Fiir die Evangelischen dagegen hatte die Tat-
sache, dal} es um Religionsfragen ging, nur eine rein formale Be-
deutung: es wurde daraus auf Grund der Bestimmungen von 1632
und 1656 die Behauptung abgeleitet, dall zur Erledigung solcher
Konflikte die Stimmenmehrheit ausgeschlossen sei. Man sprach voll-
stindig aneinander vorbei: die evangelischen Orte wollten einen
Grundsatz als allgemein giiltig durchsetzen, dessen Voraussetzungen
nach katholischer Auffassung nicht einmal fiir den vorliegenden
speziellen Fall gegeben waren. Balthasar ging in seinem interessan-
ten Gutachten von der Feststellung aus, daB das Land Glarus in
Hoheit und Religion leide und spiinig sei, da hier, wo das politische
Regiment durch mehrere Vertrige beziiglich der Konfessionen ver-
schieden gemacht sei, die Minderheit in ihren souverinen Rechten
leide. Weil das geteilte Regiment in Glarus auf Grund der Zusagen
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von 1526/28 ** entstand, sei der Glarnerhandel ein eidgenossisches
Religionsgeschiift . Daraus ergeben sich aber klar die Conclusio,
daB die Paritit der Satze laut 1656er Friede auf diesen Fall nicht
ausgedehnt werden diirfe. Wohl konnten, meint Balthasar abschlie-
Bend, Orte in Religions- und Hoheitssachen anderer Orte nicht un-
beschrankt handeln und arbitrieren, da hierin die ortliche Souverini-
tit durch den Frieden von 1656 geschiitzt ist. Dagegen darf, wenn
ein Ort sich bei anderen iiber Beeintrichtigung in Religion und
Judicatur beklagt — und in Glarus besitzen die Katholiken auf
Grund bestehender Vertrage mit Bezug auf ihre Religion Hoheits-
rechte — nicht durch besondere Richter, sondern nur durch die
Obrigkeiten der verbiindeten Orte entschieden werden. Die katho-
lischen Orte verteidigten die Rechtslage ihrer Konfessionsgenossen
in Glarus, damit gleichzeitig aber auch den bisher geltenden Grund-
satz des eidgenossischen Bundesrechtes, dal gemein-eidgenossische
Religionsangelegenheiten, soweit sie sich auf souverine Orte be-
ziehen, nicht der Entscheidung durch gleiche Satze unterstehen *S.

Es ist fiir die historisch-politische Bedeutung des ganzen Handels
bezeichnend, daB} von evangelischer Seite weder die Anwendbarkeit
der gleichen Sidtze nur fiir Religionsstreitigkeiten in den gemeinen
Vogteien noch die besondere Rechtsstellung der katholischen Minder-
heit in Glarus ernstlich bestritten wurde. Fiir die evangelischen Orte
war nicht Verteidigung der (nicht angefochtenen) Rechtsstellung
der Evangelischen in Glarus das Ziel, welches sie im Glarnerhandel
verfolgten. Fiir sie ging es vielmehr darum, bei dieser Gelegenheit
eine Fortbildung des eidgendssischen Rechtes zu erreichen und die
allgemeine Giiltigkeit der parititischen Erledigung eidgendssischer
Religionshindel durchzusetzen. Darum nahm ihre Argumentation
keinen Bezug auf die konkrete Rechtslage in Glarus, sondern sie
leiteten ihre Forderung nach Allgemeingiiltigkeit der gleichen Satze
ausschlieflich aus allgemeinen bundesrechtlichen Ueberlegungen ab:
sobald in einem Bundessystem die Glieder konfessionell getrennt
seien, konnten Mehrheitsentscheide in konfessionellen Fragen nicht
mehr zugelassen werden.

Schon die evangelische Konferenz vom 24./26. Dezember 1681
begriindete ihre nach allgemeiner Giiltigkeit des Prinzips der gleichen
Satze auch in der Schweiz zielende Forderung mit dem Hinweis auf

1% Oben p. 145.

% Um so mehr, als ja ein Einmischungsrecht der V Orte in die konf.
Rechtslage in Glarus bestand (oben p. 1).

* Betr. die Gutachten vgl. oben Anmerkung 4.
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den Frieden von Osnabriick **. Dr. Peter Megerlin leitet dasselbe
Postulat in seinem ausfiihrlichen Gutachten *® einldaBlich und aus-
schlieBlich aus der Parallelitat der Verhiltnisse zwischen Deutsch-
land und der Schweiz her. sNachdem in Teutsch und anderen Lin-
dern Europas die Reformation der Religion herfiir gebrochen und
an theils Orten das Evangelium nicht von allen angenommen wor-
den, wie sonderlich in Teutsch und Schweitzerland zu sehen, hat sich
die vorige Rechtsregul (Stimmenmehrheit) nicht mehr lassen practi-
zieren<. Megerlin weist darauf hin, wie das Reichsrecht schlieBlich
»Iim instrumentum pacis 1648 cap 5 § 12 diesen Entscheid mit sich
gebracht: daf} in Religionssachen, auch in allen andern hendlen, da
die Stdand als ein Corpus nicht mogen consideriert werden, sondern
in zwey theil sich scheiden, allein die giitliche Vergleichung statt-
finden und uff die mehreren Stimmen nicht gesehen werden solle.
Dieses hab ich darum als ausfiihrlich erzehlt, weil kein Ort in der
Welt mit dem Schweitzerischen Stand ein mehrere Gleichheit hat als
die Reichsstind in Teutschland«.

Der Glarner Landstreit, soweit er eine gemein-eidgenossische
Sache ist, fallt nicht in die Spruchkompetenz der im schweizerischen
Bundesrecht gemidl? Frieden von 1656 vorgesehenen gleichen Sitze,
weil es sich um ein Religionsgeschéft eines souveranen Ortes han-
delt. Die rechtliche Argumentation der Evangelischen kann diese
klare Sachlage nicht widerlegen. Sie geht darauf auch nicht ein,
sondern sie erhebt die politische Forderung, dal gemein-eidgenossi-
sche Religionssachen ganz allgemein, entsprechend dem Grundge-
danken staatenbiindischer Organisation, der Schiedsgerichtsbarkeit
zu unterstellen seien, und sie dringt auf Uebernahme eines im Reichs-
recht bereits ausgebildeten Grundsatzes auch in das schweizerische
Bundesrecht, wo diese Ordnung bisher nur fiir Religionshiandel in
den gemeinen Vogteien galt.

Damit war der Glarnerhandel vom rechtlichen auf den politischen
Boden verschoben. Es ging — wie im Gutachten *°, das der katholi-
schen Konferenz vom 15./16. Dezember 1681 vorlag, richtig gesagt
wurde — bei dem ganzen Streite letztlich darum, ob nunmehr die
allgemeine Paritiat der Stimmen in das eidgenossische Bundesrecht
eingefiihrt werden solle. 1632 sei »bei der guten Gelegenheit der
Nahe der schwedischen Armeen« *° das Mehr in Religionssachen betr.

7 E.A, 27,
% Vgl. oben Anmerkung 4.

% Des unbekannten Verfassers, oben Anmerkung 4.
% Vgl. Anmerkung 39.

158



die gemeinen Herrschaften gestiirzt worden. Seither habe man immer
versucht, das Mehr auch bei Streitigkeiten unter den Orten selbst
zu unterdriicken. Was durch »die wunderbaren Siege von 1531 und
1656« abgewehrt worden sei, das soll nun »auf listige Weise« Ver-
wirklichung finden. Die evangelischen Orte suchen durch die Paritit
der Stimmen das zu erreichen, was sie mit Krieg nicht zu erlangen
vermochten: die vollige Gleichstellung des evangelischen mit dem ka-
tholischen Glauben, damit auch politisch zwischen beiden Religionen
kein Unterschied mehr bestehe. Die Denkschrift gestand es ganz offen
zu, dal} an sich die evangelischen Orte von dem dem Bundesrecht
entsprechenden Prinzip der gleichen Sidtze »kiimerlich oder gar nit
ze treiben« und somit die neue Forderung rein rechtlich unbestreitbar
sei. Das Rechtsprinzip der gleichen Sitze sei jedoch nur in den vor
der Reformation aufgerichteten Biinden naturgemidf. Durch die
Glaubensdanderung sei auch im schweizerischen Bundessystem »rerum
status totus quantus mutatus«. Daher »cum leges debeant adaptari
temporibus und etwan auch die alten Medicinen, obgleich sie vor
diesem fiirstandig und heilsam gewesen, dessen aber uneracht, wann
sie ihre gewohnte Wiirkung nit mehr haben, alsbalds beiseits gelegt
und andere, dem Uebel abzuhelfen anstatt der vorigen fiir die Zeit
tiichtige Mittel hervorgesucht und angewendet werden ... so auch
in nostro casu fixus et adaequatus modus curandi vel tollendi morbos
seu lites solle gesucht werden, kraft dessen die verfallenen Streitig-
keiten konnen genugsam beigelegt werden, damit nit etwan das
Uebel sich in ein malum incurabile verendren moge«. Es ergebe sich
sonnenklar, daB} »in gegenwirtiger Beschaffenheit und Eigenschaft
der eidgendssischen Republic und Religionsstand dieser Zeit« die glei-
chen Sitze zu Schlichtung des Glarnerhandels ungeeignet seien. In
allen iibrigen Sachen aufBler der Religion, Souveridnitiat und obrig-
keitlicher Judicatur wolle man sich dem eidgendssischen Recht zu
gleichen Sitzen stellen. Aber in allem, was die katholische Religion
betreffe, bleibe es beim Mehr »als Fundamentgesetz unseres eidge-
nossischen freyen Standts, als ein durch den Landfrieden und die
oben angezogenen der VIII alten Orten Verkommnis, den letzten
Friedensschluf3 (1656) und anderer Piinten schon ausgemachte er-
lauterte Sachx.

Die beidseitigen Standpunkte waren unvereinbar, und tatsichlich
ist die weitere Entwicklung des eidgendssischen Rechtes im Sinne
konfessioneller Paritit auch erst das Ergebnis der machtpolitischen
Entscheidung im Kriege von 1712 gewesen.
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3. Die Erledigung im Minneverfahren

Im Glarner Landstreit, welcher zu diesen grundsitzlichen Aus-
einandersetzungen iiber das Verfahren in Religionsstreitigkeiten nach
eidgenossischem Bundesrecht AnlaB gegeben hatte, wurde die eigent-
liche Rechtsfrage nicht gelost, weil es 1681/82 zu keiner machtpoliti-
schen Entscheidung kam. Der Konflikt fand schlieBlich auf dem
Wege der Giitigkeit — im Minneverfahren ®* — seine Erledigung,
wie man das schon zu Beginn des Handels angestrebt hatte 2. Dieser
AbschluB} ist nicht nur rechtsgeschichtlich, sondern auch sozialge-
schichtlich von Interesse und Bedeutung.

Als die Tagsatzung vom 18. Januar 1682 die Unmoglichkeit einer
Einigung in der entscheidenden Verfahrensfrage festgestellt hatte,
nahm sie als Mittel zur Beruhigung des Glarnergeschiftes eine Ver-
mittlung durch unbeteiligte Orte und eine Landteilung in Aussicht %2
Die Juli-Tagsatzung 1682 sandte dann Vermittler in gleicher Zahl
aus unparteiischen katholischen und evangelischen Orten ins Land,
welche die Angelegenheit giitlich beizulegen versuchen und dabei
vor allem eine Landteilung ins Auge fassen sollten ®*.

Die Katholiken in Glarus waren iiber diese Wendung aufs hichste
enttauscht. Sie beklagten sich *° iiber »das jihe Nachlassen« in der
bisherigen festen Ilaltung der katholischen Orte, erwarteten, dal
nicht Mittels-, sondern Schiedsherren ernannt wiirden, die notigen-
falls zur Vornahme der Landteilung instruiert seien, und sie wollten
auch nur unter dem ausdriicklichen Vorbehalte °® zustimmen, dal3
das eidgenossische Recht, aber nicht zu gleichen Sitzen, zur Durch-

51 Usteri 247.

52 Oben p. 148.

8 FE.A. 30.

5 E. A. 52 und Blumer II, 53 ff. — J. C. Balthasar begleitete die kath.
Vermittler als Sekretidr. Sein interessanter Reisebericht nach Glarus
von 1682 ist abgedruckt im Jahrbuch des Historischen Vereins Glarus
XVII/1880, p. 73 ff. — Ich selbst habe dariiber im »Kalender der Wald-
stitte« 1931, p. 85 ff. geschrieben und als Illustration eine damals im
Hinblick auf die Landteilung angefertigte kartographisch bedeutsame
»Landmappe« von Glarus beigegeben.

8 Kath. Glarus an Statthalter Bachmann in Baden 1682, 1./11. Juli
(Glarus, Kath. Archiv CIII a 3). — Kath. Glarus an die Zwolf Orte zu
Baden, 11. Juli (Luzern A 530a) und an die kath. Orte zu Baden
11. Juli (ebenda).

5 Dreifacher kath. Rat 7./17. Juli (Kath. Ratsbuch). Kath. Glarus an

Statthalter Bachmann in Baden 1682, 17. Juli (Glarus, Kath. Archiv C
1IT a 3).
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fiihrung kommen solle, falls der neue Versuch kein giinstiges Ergebnis
zeitige. Ja, es wurde erklart, man lasse die Schiedsleute iiberhaupt
nur »aus Respekt vor den katholischen Orten«®" ins Land. Man
hatte offenbar in Glarus den Sinn der neuen Wendung nicht be-
griffen. Statthalter Bachmann, welcher die katholischen Interessen
auf der Tagsatzung vertrat, schrieb vergeblich aus Baden nach Hause,
daB anders kein Gehor mehr zu finden sei, denn fiir eine Schlich-
tung durch schiedliche Mittelsherren °8.

Die Tagsatzung hatte sich, nachdem die Unmoglichkeit einer
Entscheidung in der Rechtsfrage feststand, fiir das Minneverfahren
entschieden, welches nach der alten eidgenossischen Tradition er-
laubte, durch Ausgleich und Einhalten einer mittleren Linie eine
Losung zu finden, ohne dal} die heikle Rechtsfrage, welche mit dem
Streite verbunden war, entschieden zu werden brauchte . Auch die
katholischen Orte waren seit den Januar- und Juni-Tagsatzungen
1682 durchaus auf diese Linie eingeschwenkt, die den hohen Ge-
boten der Staatsraison entsprach. Es ist auch offensichtlich, daf? die
anfangliche Weisung an die Schiedsherren, eine Landteilung ins Auge
zu fassen, nur den Zweck hatte, den widerstrebenden Katholiken in
Glarus und dem erregten Volke der Innerschweiz das unerwiinschte
Procedere annehmbar zu machen. Balthasar, welcher Katholisch Gla-
rus in diesem Landhandel nach Maglichkeit zur Seite stand, riet nach-
driicklich davon ab, auf dem Rechtsverfahren zu beharren: das eid-
genossische Recht sei das letzte, gefdahrlichste und miBlichste Mittel,
denn wiirde man damit nicht »durchhauen«, so wiirde es dem katho-
lischen Wesen in der Eidgenossenschaft sehr disreputierlich und
hochst schadlich sein °°.

An dieser grundsitzlichen Ablehnung der sgefihrlichen Rechts-
iibung« hielten die katholischen Orte bis zum endlichen Austrag des
Streites fest . Die Beilegung des Glarnerhandels, wie sie schlieBlich
gefunden wurde, und die den Katholiken, wenn auch nicht eine
ILand-, so doch eine durchgreifende pelitische Regimentsteilung

57 Kath. Glarus an die kath. Orte in Baden 1682, 17. Juli (Luzern A 50 a).

% Der kath. Gesandte in Baden an die Obrigkeit in Glarus 1682, 8. Juli
(Glarus, kath. Archiv C III a 3). Die erregten kath. Landleute drohten
Bachmann (iiber ihn: Kubly-Miiller, Jahrbuch des Historischen Vereins
Glarus, Bd. 47, 1934, p. 153 ff.) fiir seine Nachgiebigkeit den Prozel
zu machen.

% Usteri 257.

80 Balthasar an Statthalter Bachmann, Luzern 1682, 24. November
(Glarus, Kath. Archiv CIII a 3).

® Die V alten kath. Orte an kath. Glarus 1683, 16. Juni (Glarus, Kath.
Archiv C III ¢ 1 ff).
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brachte, ruhte im wesentlichen auf dem Vergleichsvorschlag, den die
schiedlichen Mittelsherren ausgearbeitet hatten, als sie im September
1682 zum Awugenschein ins Land gekommen waren. Die Annahme
dieses im Minneverfahren zu gleichen Siatzen heraufgefiihrten Ergeb-
nisses durch die Katholiken in Glarus konnte allerdings nur nach
weiteren langen Verhandlungen und nach Ausiibung eines scharfen
Druckes durch die katholischen Orte auf ihre Glaubensverwandten
erreicht werden °2.

Die entscheidende Rechtsfrage, ob gemein-eidgenossische konfes-
sionelle Streitgeschafte durch Mehrheitsbeschluf# oder durch gleiche
Sidtze zu regeln seien, wurde im Glarnerhandel von 1680/83 nicht aus-
getragen ®®, Der trotzdem gliickliche Ausgang des Glarner Landstreites
belegt damit einmal mehr die politisch so bedeutsame Kraft des
Minneverfahrens im eidgenossischen Recht. Und es ist sozialgeschicht-
lich bemerkenswert, daB} und wie diese alt-eidgendssische Institution
noch zu Ende des 17. Jahrhunderts sich zur Friedenswahrung aus-
zuwirken vermochte. Zur Losung der Rechtsfrage war das eidge-
nossische Korpus nicht mehr fihig: die Konfessionen waren sich
schon zu weit auseinander gewachsen, und es war keine gemeinsame
Grundlage zur Bewiltigung des Problems auf dem Wege des Rechtes
mehr da. Aber das gemein-eidgenossische Zusammengehorigkeits-
gefiihl war 1682 doch noch stirker als der trennende konfessionelle
Gegensatz: es war noch stark genug, um die Parteien auf den Weg
der Giitigkeit zu weisen, welcher eine Umgehung der eigentlichen
Rechtsfrage ermoglichte. Und auch die Staatsraison der Obrigkeit
in den katholischen Orten war im Zeitalter des Barock bereits so
stark, daB man es wagte, den konfessionellen Affekten der Volks-
masse, die leicht einen Krieg hiatten auslosen konnen, entgegen zu
treten.

So zeigt auch diese Glarner Krise — wie dies nach einem weisen
Worte Segessers allen geschichtlichen Krisen eigen ist ®* — nur die
Lebenskraft der politischen Institution, die sie einen Augenblick lang
erschiitterte.

82 Blumer II, 54 ff.

8 Erst der IV. eidg. Landfriede von 1712 brachte eine Weiterentwicklung
des Paritiitsrechtes auf eidgendssischem Gebiete (Salis 55 ff.). Mit Bezug
auf konf. Streitigkeiten innerhalb eines Ortes verlangte evang. Glarus
noch 1776 bei der Beratung des sog. Tuitionsplanes, daB auch die in-
neren Hidndel zwischen evang. und kath. Glarus dem eidg. Recht zu
unterstellen seien. (E. A. VII/2 p. 498.)

8 Beitrage zur Geschichte des Stanser Verkommnisses (Kleine Schriften II,
p. 6).

162



	Das eidgenössische Recht im Glarner konfessionellen Landhandel von 1680/83

